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1. Änderungssatzung 
der Satzung über die Entschädigung der in der Stadt Barmstedt tätigen 

Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter und 
ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 4 und 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der 
Entschädigungsverordnung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein (EntschVO) 
wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15.09.2009 folgende  
1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung für die Stadt Barmstedt erlassen:  
 
 

§ 1 
 
§ 11 Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte wird wie folgt geändert. 

 
 

§ 11  
Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte  

(§ 10 EntschVO) 
Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte erhält nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 250,00    
EUR.  
 

 
§ 2 

 
§ 15 a „Ehrenamtlicher Leiter des Archivs“ wird neu eingefügt. 
 

§ 15 a 
Ehrenamtlicher Leiter des Archivs 

 
Die ehrenamtliche Leiterin / der ehrenamtliche Leiter des Archivs nach dem Archivgesetz 
erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 200,00 EUR. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die 1. Nachtragssatzung zur Entschädigungssatzung tritt ab 01.10.2009 in Kraft.  
 
 
Barmstedt, den 28. September 2009                       
 
 Stadt Barmstedt 
                                                                                           Der Bürgermeister  
 
 
        Nils Hammerman 
        Bürgermeister 
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